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Jagdgenossenschaft Winden 

 

Die Niederschrift der vergangenen Jagdgenossenschaftsversammlung von Winden 

(gemeinschaftlicher Jagdbezirk) am 24.03.2026, liegt ab Montag, dem 27.04.2026 

bis Montag, dem 11.05.2026 zur Einsichtnahme für Genossenschaftsmitglieder 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Gartenstraße 8, 76870 Kandel, 2. 

OG, Zimmer 305, bei Charlotte-Anna Brunck (Sachbearbeiterin Jagdwesen) zu 

den Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung (Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr 

sowie Di 13:30-16:00 Uhr und Do 13:30-18:00 Uhr) aus. 

 

Wer ist Mitglied der Jagdgenossenschaft Winden? 

Der Jagdgenossenschaft gehören alle Eigentümer von Grundstücken, die in der 

Gemarkung Winden liegen, an. Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd 

ruht oder nicht ausgeübt werden darf - befriedete Bezirke -, sind nicht Mitglied der 

Genossenschaft. Die Mitgliedschaft endet mit dem Verlust des Grundeigentums. Als 

Nachweis der Mitgliedschaft wird auch der letzte Grundsteuerbescheid mit 

Flächennachweis anerkannt. 

 

Gez. 

Jakob Bauer 

Jagdvorsteher 

 

 

 

 

 


